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Räume und Grenzen von Emmaus, eine soziale Verpflichtung
Verabschiedet vom Vorstand Emmaus International, Paris, Oktober 1976,
und  von der 4. Generalversammlung von Emmaus International, Århus, Oktober 1979
I.
1. Emmaus-Gruppen fühlen sich moralisch verpflichtet, ihre Solidarität den Gruppen der Gesellschaft zu zeigen, die tatsächlich marginalisiert, ausgeschlossen oder unterdrückt sind, also denen, "die am meisten leiden"
2. Diese sozialen Gruppen fordern zügige und nachdrückliche Erfüllung bestimmter Bedürfnisse und Wünsche (Gesundheit, Bildung, Ernährung, Wohn - und Arbeitsbedingungen), die von den Machthabern nicht respektiert werden, weder öffentlich noch privat.
3. Das Ziel, welches Emmaus sich selbst gesetzt hat, „um das Gewissen der Menschen zu rühren“, bedeutet auf der einen Seite, die privilegierten Schichten an ihre sozialen Verpflichtungen erinnern, auf der anderen Seite die Bedürftigen die Einsicht in die ihnen zugefügten Ungerechtigkeiten schärfen, sodass beide ihre Aufgaben mit immer größerer Effizienz erfüllen können.  
II.
Emmaus International hält es für angemessen, seinen Standpunkt wie folgt zu definieren:
1. ...als eine Bewegung im Sinne  "vorläufiger und ergänzender Hilfe im Kampf für soziale Gerechtigkeit", orientiert an den Interessen der Schwachen in der Gesellschaft. Die Aufgabe von Emmaus besteht nicht nur darin, Soforthilfe zu geben, sondern den Menschen zu helfen, ihre legitimen Rechte behaupten, was bedeutet, dass sie „ihre eigene Stimme hörbar“ machen.
2. Dieses Engagement bedeutet, dass Emmaus immer in Konflikt mit denen sein wird, die bewusst oder unbewusst, auf nationaler und internationaler Ebene diese Leiden verursachen.
3. Jede Emmaus-Gruppe muss, in Anbetracht der örtlichen Gegebenheiten, Zeitpunkt , Grenzen und Möglichkeiten des Engagements bestimmen und ihre Sozialpolitik entsprechend gestalten.
4. Im Einklang mit dem Universalen Manifest muss Emmaus soziale Bewegungen nicht nur inspirieren und gründen, sondern  ggf. gegen  Rechtsverletzungen verteidigen( Art. 6 Manifest).
Emmaus International betont, dass jede Gruppe die Pflicht hat, bei Aktionen (natürlich nicht im Gegensatz zum Universalen Manifest), klar und öffentlich ihre Eigenverantwortung herauszustellen, die einzig und allein für diese Gruppe gilt und nicht zwangsläufig für die gesamte Bewegung verbindlich ist.
